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Sachverhalt: 

A.  

A.a Der 1968 geborene A._______ ist verheiratet und Vater von drei zwi-

schenzeitlich erwachsenen Kindern (nachfolgend: Versicherter; Vorakten 

der Sozialversicherungsanstalt B._______ [nachfolgend: SVA-B._______-

act.] 1). Er ist in der Schweiz geboren und hier aufgewachsen und verfügt 

über die schweizerische Staatsangehörigkeit (SVA-B._______-act. 1). Seit 

1986 leistete er mit Unterbrüchen Beiträge an die schweizerische Alters-, 

Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (AHV/IV) (SVA-B._______-

act. 3/1- 13, 97/2). 

A.b Am 15. Juli 2002 erlitt der Versicherte mehrere Bandscheibenvorfälle 

(SVA-B._______-act. 1/5) und meldete sich mit Gesuch vom 13. Septem-

ber 2002 (eingegangen bei der SVA-B._______ am 19. September 2002) 

zum Bezug von IV-Leistungen an (SVA-B._______-act. 1). Mit Mitteilung 

vom 19. Juli 2007 hat die SVA-B._______ festgestellt, dass der Versicherte 

die Arbeitsvermittlung erfolgreich absolviert hat, dass er seit dem 1. Juni 

2007 als Ersatz- und Zubehör-Verkäufer angestellt ist, die Probezeit erfolg-

reich überstanden hat und damit rentenauschliessend eingegliedert ist und 

der Fall abgeschlossen ist (SVA-B._______-act. 89). 

A.c Nach verschiedenen Stellenwechseln (vgl. SVA-B._______-act. 105) 

war der Versicherte seit Mai 2017 als Produkteverantwortlicher im Team 

Kollektiv AMM im Bereich Logistik arbeitsmarktliche Massnahmen (LAM) 

in der Sektion Arbeitsmarktliche Integration (AMI) im Amt für Wirtschaft und 

Arbeit (AWA) des Kantons C._______ tätig (SVA-B._______-act. 114/1).  

A.d Ende Februar-Anfang März 2018 wurden dem Versicherten wegen ei-

ner Krebserkrankung Teile des Dünn- und des Dickdarms operativ entfernt 

(SAV-AG-act. 139). Im November 2018 wurde ein Meniskus operativ ent-

fernt (SVA-B._______-act. 139 und 159/2). Im Februar 2019 erfolgte eine 

Operation wegen eines Speiseröhrentumors (SVA-B._______-act. 154, 

159/3). 

A.e Mit Vereinbarung vom 7. Mai 2019 wurde der dannzumalige Arbeits-

vertrag im gegenseitigen Einvernehmen aus gesundheitlichen Gründen 

per 31. August 2019 aufgelöst (SVA-B._______-act. 98/3).  

B.  

B.a Mit am 12. Juli 2019 unterzeichneter Anmeldung (eingegangen bei der 

SVA-B._______ gemäss Stempel vom 16. Juni 2019 [recte wohl: 16. Juli 
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2019], nachfolgend: Gesuch vom 16. Juli 2019; vgl. dazu SVA-B._______-

act. 94) meldete sich der Versicherte erneut zum Bezug von Leistungen 

der IV zwecks beruflicher Integration beziehungsweise zum Rentenbezug 

an (SVA-B._______-act. 90). Als Grund für die erneute Anmeldung gab er 

an, sein Selbstwertgefühl verloren zu haben und wegen eines Erschöp-

fungssyndroms und Depressionen in ärztlicher Behandlung zu sein (SVA-

B._______-act. 90/7). Mit Verfügung vom 6. Mai 2020 stufte das Amt für 

Wirtschaft und Arbeit des Kantons C._______ den Versicherten seit dem 

Beginn der Rahmenfrist am 3. Februar 2020 derzeit als nicht vermittlungs-

fähig ein (SVA-B._______-act. 144). Mit Bericht vom 11. Mai 2020 kam die 

Eingliederungsberaterin der SVA-B._______ zum Schluss, dass der Versi-

cherte nicht eingliederungsfähig sei und empfahl die Prüfung von Renten-

leistungen (SVA-B._______-act. 145). Am 14. Mai 2021 wurde der Versi-

cherte fachärztlich psychiatrisch begutachtet (Gutachten vom 17. Juni 

2021 [SVA-B._______-act. 201] und Nachtrag vom 18. Juni 2021 [SVA-

B._______-act. 202]). Im Gutachten wurden folgende Diagnosen gestellt: 

rezidivierende depressive Störung, ggw. leichte bis mittelgradige Episode 

(ICD-10 F33.00/F33.10) mit Einfluss auf die Arbeitsfähigkeit und undiffe-

renzierte Somatisierung (ICD-10 F45.1), akzentuierte narzisstische, 

zwanghafte (anankastische) und querulatorische (paranoide) Persönlich-

keitszüge (ICD-10 Z73.1) ohne Einfluss auf die Arbeitsfähigkeit; der Gut-

achter hat die Arbeitsfähigkeit ab dem Datum der gutachterlichen Untersu-

chung vom 14. Mai 2021 auf 75 % festgesetzt, dies sowohl im bisherigen 

Beruf als auch in einer Verweistätigkeit. Mit Schreiben vom 17. Juni 2021 

ersuchte der Versicherte um Berücksichtigung diverser somatischer Be-

schwerden (SVA-B._______-act. 205/1-41) und legte seinem Schreiben 

zahlreiche ärztliche Berichte bei. 

B.b Mit Vorbescheid vom 30. Juni 2021 (SVA-B._______-act. 207) ver-

neinte die SVA-B._______ einen Anspruch auf eine Invalidenrente, da sich 

aus den medizinischen Unterlagen ergebe, dass dem Versicherten sowohl 

seine zuletzt ausgeübte Tätigkeit als auch jede andere angepasste Tätig-

keit in einem 75%igen Pensum zumutbar sei. Auf einen Einkommensver-

gleich werde verzichtet. Der Invaliditätsgrad entspreche dem Grad der Ar-

beitsunfähigkeit und betrage mithin 25 %. Mit Schreiben vom 30. August 

2021 (SVA-B._______-act. 215) erhob die D._______ für den Versicherten 

Einwände gegen den Vorbescheid und beantragte die Einleitung von be-

ruflichen Massnahmen und die Zusprechung einer Invalidenrente. Der Re-

gionalärztliche Dienst Mittelland (nachfolgend: RAD) nahm dazu am 

15. September 2021 Stellung (Dr. med. E._______ [SVA-B._______-act. 

220]). In der Folge gingen bei der SVA-B._______ diverse weitere 



C-312/2023 

Seite 4 

Arztberichte zu diversen somatischen Beschwerden und diverse Arbeits-

unfähigkeitszeugnisse ein (SVA-B._______-act. 221/2, 224/120, 225/2-3, 

226/1-93, 227, 228, 233/1-14).  

B.c Mit E-Mail vom 11. Juli 2022 teilte der Versicherte der SVA-B._______ 

mit, dass er sein Eigenheim verkauft habe und die Schweiz per 1. Juli 2022 

definitiv verlasse (SVA-B._______-act. 237). Ferner gab er der SVA-

B._______ seine neue Wohnadresse auf F._______/IT bekannt und teilte 

mit, dass er weiterhin durch die D._______ vertreten werde.  

B.d Der RAD nahm am 24. Oktober 2022 (Dr. med. E._______ [SVA-

B._______-act. 241]) zu den Einwänden des Beschwerdeführers und den 

neuen somatischen Beschwerden Stellung.  

B.e Die damalige Vertreterin liess die erstreckte Frist zur Stellungnahme 

zum RAD-Bericht vom 24. Oktober 2022 ungenutzt verstreichen. 

B.f Mit Verfügung vom 29. Dezember 2022 verneinte die Invalidenversi-

cherungsstelle für Versicherte im Ausland (nachfolgend: IVSTA; SVA-

B._______-act. 247) einen Anspruch auf Ausrichtung einer Invalidenrente. 

Sie begründete die Ablehnung damit, dass dem Versichertem in seiner an-

gestammten Tätigkeit beziehungsweise in einer leidensangepassten Tätig-

keit ein 75%iges Arbeitspensum zumutbar sei, dass auf einen Einkom-

mensvergleich verzichtet werde, dass der Invaliditätsgrad dem Grad der 

Arbeitsunfähigkeit entspreche und 25 % betrage. Ferner nahm die IVSTA 

zu den Einwänden des Beschwerdeführers vom 30. August 2021 (SVA-

B._______-act. 215) dahingehend Stellung, dass der Gutachter sich mit 

den Diagnosen des Behandlers auseinandergesetzt und verständlich er-

läutert habe, weshalb dieser keine Persönlichkeitsstörung attestieren 

könne. Dem RAD seien sodann die vorhandenen Berichte vorgelegt wor-

den. Dieser erachte ebenfalls eine Arbeitsfähigkeit von 75 % als gegeben. 

Die zuletzt ausgeübte Tätigkeit sei weiterhin zumutbar, weshalb die Selbst-

eingliederung ebenfalls zumutbar sei. 

C.  

C.a Gegen die Verfügung der IVSTA (nachfolgend auch: Vorinstanz) vom 

29. Dezember 2022 erhob der Versicherte (nachfolgend auch: Beschwer-

deführer) nunmehr im eigenen Namen mit Eingabe vom 11. Januar 2023 

(eingegangen am 20. Januar 2023) Beschwerde beim Bundesverwaltungs-

gericht (Beschwerdeakten [nachfolgend: BVGer-act.] 1) und beantragt 

sinngemäss die Aufhebung des angefochtenen Entscheids und 
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Zusprechung einer Invalidenrente. In prozessualer Hinsicht beantragt er 

die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege und Ansetzung einer Frist 

zur Einholung eines Gegengutachtens. 

Zur Begründung führt er im Wesentlichen aus, dass die psychiatrische Un-

tersuchung durch den Gutachter nur zwei Stunden gedauert habe, und 

dessen Beurteilung der Bewertung des behandelnden Arztes widerspre-

che. Zudem lasse der psychiatrische Gutachter die zusätzliche Diagnose 

des behandelnden Arztes, mithin die diagnostizierte Persönlichkeitsstö-

rung unbeachtet und betrachte die zusätzlichen somatischen Beschwer-

den (linkes Knie: Teilmeniskusentfernung, beide Hände mit Klickfingern 

und Karpaltunnelsyndrom, zunehmende Rückenbeschwerden und ein-

schlafende Füsse nach dreifachem Bandscheibenvorfall, operativ entfern-

ter Darmkrebs und Speiseröhrentumor, Tinnitus) zu Unrecht als durch eine 

Therapie verbesserungsfähig. Weiter führt der Beschwerdeführer sinnge-

mäss aus, er habe in seiner letzten Tätigkeit zweimal ein Burnout erlitten 

(totales Erschöpfungssyndrom), weshalb er diese nicht mehr ausüben 

könne. Seine Vorgesetzte habe ihm zu Unrecht ein grösseres, komplexes 

Projekt entzogen und unter ihrem Namen eingeführt, was er zu recherchie-

ren bitte. Dies habe sein Selbstwertgefühl nachhaltig zerstört. Auch ein 

Stellenwechsel habe keine positive Veränderung gebracht, vielmehr sei 

eine mittelgradige bis schwere Depression diagnostiziert worden. Er sei 

über den ablehnenden Entscheid der Vorinstanz erschüttert und fühle sich 

im Stich gelassen, zumal er in früheren Jahren auf eine IV-Rente verzichtet 

habe und in der Vergangenheit in Arbeitsintegrationsprogrammen einige 

IV- und Sozialhilfebezüger ins Arbeitsleben habe zurückführen können. 

C.b Nach mehreren verfahrensleitenden Anordnungen seitens des Bun-

desverwaltungsgerichts, reichte der Beschwerdeführer am 10. Mai 2023, 

nunmehr vertreten durch Rechtsanwalt MLaw Andreas Mattle, diverse Un-

terlagen zur unentgeltlichen Prozessführung ein und stellte zudem ein Ge-

such um Bestellung eines unentgeltlichen Rechtsbeistands in der Person 

seines Rechtsvertreters (BVGer-act. 11). Mit Zwischenverfügung vom 

27. November 2023 (BVGer-act. 23) wurden sowohl das Gesuch um Ge-

währung der unentgeltlichen Prozessführung als auch das Gesuch um Ge-

währung der unentgeltlichen Prozessverbeiständung abgewiesen. Der Ein-

gang des vom BVGer verlangten Kostenvorschusses in der Höhe von 

Fr. 800.- wurde bei der Gerichtskasse am 30. November 2023 (BVGer-act. 

25) verbucht. 
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C.c Die Vorinstanz verwies in ihrer Vernehmlassung vom 9. Februar 2024 

(BVGer-act. 29) auf die angefochtene Verfügung und die Akten, worauf der 

Beschwerdeführer am 19. Februar 2024 (BVGer-31) auf eine Replik ver-

zichtete. Mit Verfügung vom 21. Februar 2024 (BVGer-act. 32) wurde der 

Schriftenwechsel abgeschlossen, vorbehältlich weiterer Instruktionsmass-

nahmen.  

C.d  

Auf den weiteren Inhalt der Akten wird – soweit erforderlich – in den nach-

stehenden Erwägungen eingegangen. 

 

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 

1.  

1.1 Gemäss Art. 31 VGG (SR 173.32) in Verbindung mit Art. 33 Bst. d VGG 

und Art. 69 Abs. 1 Bst. b IVG (SR 831.20) ist das Bundesverwaltungsge-

richt zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig. 

1.2 Als direkter Adressat ist der Beschwerdeführer von der angefochtenen 

Verfügung berührt, und er kann sich auf ein schutzwürdiges Interesse an 

deren Aufhebung oder Änderung berufen (Art. 59 ATSG [SR 830.1]; Art. 48 

Abs. 1 VwVG [SR 172.021]). Auf die frist- und formgerecht eingereichte 

Beschwerde (Art. 60 ATSG; Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG) ist, 

nachdem auch der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet wurde (Art. 63 

Abs. 4 VwVG; BVGer-act. 25), einzutreten. 

1.3 Anfechtungsgegenstand – welcher die Grenze des möglichen Streitge-

genstandes bildet (vgl. BGE 125 V 413 E. 1a) – ist eine Verfügung, mit 

welcher die Vorinstanz das dritte Leistungsbegehren des Beschwerdefüh-

rers vom 16. Juli 2019 abgewiesen hat. Anzumerken bleibt jedoch, dass 

die früheren Leistungsbegehren insoweit gutgeheissen worden waren, als 

dem Beschwerdeführer andere Leistungen der IV zugesprochen wurden, 

die zu einem erfolgreichen Abschluss der damaligen Verfahren führten und 

eine Rentenleistung überflüssig machten. Damit ist im hier zu beurteilen-

den Fall der Anspruch auf eine Invalidenrente nach den Kriterien für eine 

Erstanmeldung zu prüfen. 

1.4 Sowohl das Verwaltungsverfahren wie auch der erstinstanzliche Sozi-

alversicherungsprozess sind vom Untersuchungsgrundsatz beherrscht 

(vgl. Art. 43 Abs. 1 ATSG; Art. 12 VwVG). Danach hat die Verwaltung und 
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im Beschwerdeverfahren das Gericht von Amtes wegen für die richtige und 

vollständige Abklärung des erheblichen Sachverhalts zu sorgen (vgl. BGE 

136 V 376 E. 4.1.1). Dieser Grundsatz gilt indessen nicht unbeschränkt; er 

findet sein Korrelat in den Mitwirkungspflichten der Parteien (vgl. Art. 43 

Abs. 3 ATSG; BGE 125 V 193 E. 2 und 122 V 157 E. 1a, je m.w.H.). Sofern 

das Gesetz nicht etwas Abweichendes vorsieht, gilt im Sozialversiche-

rungsrecht der Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit 

(BGE 143 V 168 E. 2; 138 V 218 E. 6). 

1.5 Die urteilende Behörde kann von einem beantragten Beweismittel dann 

absehen, wenn der Sachverhalt, den eine Partei beweisen will, nicht 

rechtserheblich ist, wenn bereits Feststehendes bewiesen werden soll, 

wenn zum Voraus gewiss ist, dass der angebotene Beweis keine wesent-

lichen Erkenntnisse zu vermitteln vermag oder wenn die verfügende Be-

hörde den Sachverhalt auf Grund eigener Sachkunde ausreichend würdi-

gen kann (sog. antizipierte Beweiswürdigung; vgl. BGE 145 I 167 E. 4.1; 

131 I 153 E. 3; 122 V 157 E. 1d; ALFRED KÖLZ et. al., Verwaltungsverfahren 

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 4. Aufl. 2025, Rz. 537). 

2.  

2.1 Der Beschwerdeführer ist Schweizer Staatsbürger und war in der 

schweizerischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung 

(AHV/IV) versichert. Aufgrund seines Wohnsitzes in Italien (F._______) be-

steht in räumlicher Hinsicht ein internationaler Sachverhalt mit Bezug zur 

EU, weshalb das am 1. Juni 2002 in Kraft getretene Abkommen vom 

21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einer-

seits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten ande-

rerseits über die Freizügigkeit (FZA; SR 0.142.112.681) und die Regel-

werke der Gemeinschaft zur Koordinierung der Systeme der sozialen Si-

cherheit gemäss Anhang II des FZA, insbesondere die für die Schweiz am 

1. April 2012 in Kraft getretenen Verordnungen (EG) Nr. 883/2004  

(SR 0.831.109.268.1) und Nr. 987/2009 (SR 0.831.109.268.11), zu beach-

ten sind. Seit dem 1. Januar 2015 sind auch die durch die Verordnungen 

(EU) Nr. 1244/2010, Nr. 465/2012 und Nr. 1224/2012 erfolgten Änderun-

gen in den Beziehungen zwischen der Schweiz und den EU-Mitgliedstaa-

ten anwendbar. Das Vorliegen einer anspruchserheblichen Invalidität beur-

teilt sich indes auch im Anwendungsbereich des FZA und der Koordinie-

rungsvorschriften nach schweizerischem Recht (vgl. BGE 130 V 253 
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E. 2.4; Urteil des BGer 9C_573/2012 vom 16. Januar 2013 E. 4; Art. 46 

Abs. 3 und Anhang VII der Verordnung [EG] Nr. 883/2004). 

2.2 Am 1. Januar 2022 ist das revidierte Bundesgesetz über die Invaliden-

versicherung (IVG, SR 831.20; Weiterentwicklung der IV, Änderung vom 

19. Juni 2020, AS 2021 705; BBl 2020 5535) in Kraft getreten. Vorliegend 

sind in Anbetracht der am 16. Juli 2019 erfolgten Anmeldung Leistungen 

mit allfälligem Anspruchsbeginn vor dem 1. Januar 2022 streitig (vgl. 

Art. 28 Abs. 1 Bst. b und Art. 29 Abs. 1 IVG; vgl. BGE 142 V 547 E. 3). Ent-

sprechend den allgemeinen intertemporalrechtlichen Grundsätzen 

(BGE 146 V 364 E. 7.1; 144 V 210 E. 4.3.1) sind hier primär die Bestim-

mungen des IVG, der IVV (SR 831.201) und des ATSG in der bis zum 

31. Dezember 2021 geltenden Fassung anwendbar (entscheidender Zeit-

raum im konkreten Verfahren: vom 12. Juli 2019 bis 29. Dezember 2022). 

Sie werden – soweit nicht anders vermerkt – im Folgenden jeweils in dieser 

Version zitiert.  

2.3 Das Sozialversicherungsgericht stellt bei der Beurteilung einer Streit-

sache in der Regel auf den bis zum Zeitpunkt des Erlasses der streitigen 

Verwaltungsverfügung (hier: 29. Dezember 2022) eingetretenen Sachver-

halt ab (BGE 144 V 224 E. 6.1.1; 132 V 215 E. 3.1.1). Tatsachen, die jenen 

Sachverhalt seither verändert haben, sollen im Normalfall Gegenstand ei-

ner neuen Verwaltungsverfügung sein (BGE 121 V 362 E. 1b). 

3.  

3.1 Invalidität ist die voraussichtlich bleibende oder längere Zeit dauernde 

ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit (Art. 8 Abs. 1 ATSG). Die Invalidi-

tät kann Folge von Geburtsgebrechen, Krankheit oder Unfall sein (Art. 4 

Abs. 1 IVG). Erwerbsunfähigkeit ist der durch Beeinträchtigung der körper-

lichen, geistigen oder psychischen Gesundheit verursachte und nach zu-

mutbarer Behandlung und Eingliederung verbleibende ganze oder teil-

weise Verlust der Erwerbsmöglichkeiten auf dem in Betracht kommenden 

ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 7 Abs. 1 ATSG). Für die Beurteilung des 

Vorliegens einer Erwerbsunfähigkeit sind ausschliesslich die Folgen der 

gesundheitlichen Beeinträchtigung zu berücksichtigen. Eine Erwerbsunfä-

higkeit liegt zudem nur vor, wenn sie aus objektiver Sicht nicht überwindbar 

ist (Art. 7 Abs. 2 ATSG). Arbeitsunfähigkeit ist die durch eine Beeinträchti-

gung der körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit bedingte, 

volle oder teilweise Unfähigkeit, im bisherigen Beruf oder Aufgabenbereich 

zumutbare Arbeit zu leisten. Bei langer Dauer wird auch die zumutbare 
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Tätigkeit in einem anderen Beruf oder Aufgabenbereich berücksichtigt 

(Art. 6 ATSG). 

3.2 Anspruch auf eine Invalidenrente haben gemäss Art. 28 Abs. 1 IVG 

Versicherte, die ihre Erwerbsfähigkeit, nicht durch zumutbare Eingliede-

rungsmassnahmen wieder herstellen, erhalten oder verbessern können 

(Bst. a), während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durch-

schnittlich mindestens 40 % arbeitsunfähig (Art. 6 ATSG) gewesen sind 

(Bst. b) und nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 % invalid (Art. 8 

ATSG) sind (Bst. c). 

3.3 Bei einem Invaliditätsgrad von mindestens 40 % besteht Anspruch auf 

eine Viertelsrente, bei mindestens 50 % auf eine halbe Rente, bei mindes-

tens 60 % auf eine Dreiviertelsrente und bei mindestens 70 % auf eine 

ganze Rente (Art. 28 Abs. 2 IVG). Beträgt der Invaliditätsgrad weniger als 

50 %, so werden die entsprechenden Renten nur an Versicherte ausbe-

zahlt, die ihren Wohnsitz und ihren gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) 

in der Schweiz haben (Art. 29 Abs. 4 IVG). Diese Einschränkung gilt jedoch 

nicht für die Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der EU und der 

Schweiz, sofern sie in einem Mitgliedstaat der EU-Wohnsitz haben (Art. 7 

VO [EG] 883/2004; vgl. BGE 130 V 253 E. 2.3 und E. 3.1). 

3.4 Der Rentenanspruch entsteht gemäss Art. 29 Abs. 1 IVG frühestens 

nach Ablauf von sechs Monaten nach Geltendmachung des Leistungsan-

spruchs nach Art. 29 Abs. 1 ATSG, jedoch frühestens im Monat, der auf die 

Vollendung des 18. Altersjahrs folgt (zum Verhältnis zwischen Art. 28 

Abs. 1 und Art. 29 Abs. 1 IVG vgl. BGE 142 V 547 E. 3.2). 

4.  

4.1 Bei der Beurteilung der Arbeits(un)fähigkeit stützen sich die Verwaltung 

und – im Beschwerdefall – das Gericht auf Unterlagen, die von ärztlichen 

und gegebenenfalls auch anderen Fachleuten zur Verfügung zu stellen 

sind. Ärztliche Aufgabe ist es, den Gesundheitszustand zu beurteilen und 

dazu Stellung zu nehmen, in welchem Umfang und bezüglich welcher Tä-

tigkeiten die versicherte Person arbeitsfähig ist. Hinsichtlich des Beweis-

wertes eines Arztberichtes ist entscheidend, ob dieser für die streitigen Be-

lange umfassend ist, auf allseitigen Untersuchungen beruht, auch die ge-

klagten Beschwerden berücksichtigt, in Kenntnis der Vorakten (Anamnese) 

abgegeben worden ist, in der Beurteilung der medizinischen Zusammen-

hänge sowie der medizinischen Situation einleuchtet und ob die Schluss-

folgerungen der Expertinnen und Experten begründet sind (BGE 134 V 231 
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E. 5.1; 125 V 351 E. 3a). Eine begutachtende medizinische Fachperson 

muss über die notwendigen fachlichen Qualifikationen verfügen (vgl. Ur-

teile des BGer 9C_546/2018 vom 17. Dezember 2018 E. 4.3 mit Verweis 

auf BGE 137 V 210; 9C_555/2017vom 22. November 2017 E. 3.1 m.H.). 

4.2 Zwar gilt für das gesamte Verwaltungs- und Verwaltungsgerichtsver-

fahren der Grundsatz der freien Beweiswürdigung, doch hat die Rechtspre-

chung in Bezug auf bestimmte Formen medizinischer Berichte und Gut-

achten Richtlinien für die Beweiswürdigung aufgestellt (vgl. BGE 125 V 351 

E. 3b). So kommt den im Rahmen des Verwaltungsverfahrens eingeholten 

Gutachten von externen Spezialärzten, welche aufgrund eingehender Be-

obachtungen und Untersuchungen sowie nach Einsicht in die Akten Bericht 

erstatten und bei der Erörterung der Befunde zu schlüssigen Ergebnissen 

gelangen, bei der Beweiswürdigung volle Beweiskraft zu, solange nicht 

konkrete Indizien gegen die Zuverlässigkeit der Expertise sprechen (vgl. 

BGE 137 V 210 E. 2.2.2; 135 V 465 E. 4.4; 125 V 351 E. 3b/bb). Berichte 

behandelnder Ärzte sind aufgrund deren auftragsrechtlichen Vertrauens-

stellung zum Patienten mit Vorbehalt zu würdigen. Dies gilt für den allge-

mein praktizierenden Hausarzt wie den behandelnden Spezialarzt (Urteil 

des BGer 8C_787/2013 vom 14. Februar 2014 E. 3.3.2 m.H. auf BGE 125 

V 351 E. 3b/cc).  

4.3 Die RAD stehen den IV-Stellen zur Beurteilung der medizinischen Vo-

raussetzungen des Leistungsanspruchs zur Verfügung. Sie setzen die für 

die Invalidenversicherung nach Art. 6 ATSG massgebende funktionelle 

Leistungsfähigkeit der Versicherten fest, eine zumutbare Erwerbstätigkeit 

oder Tätigkeit im Aufgabenbereich auszuüben. Sie sind in ihrem medizini-

schen Sachentscheid im Einzelfall unabhängig (Art. 59 Abs. 2bis IVG). 

Die Stellungnahmen des RAD oder des medizinischen Dienstes der IVSTA, 

welche nicht auf eigenen Untersuchungen beruhen, können wie Aktengut-

achten beweiskräftig sein, sofern ein lückenloser Befund vorliegt und es im 

Wesentlichen nur um die fachärztliche Beurteilung eines an sich festste-

henden medizinischen Sachverhalts geht, mithin die direkte ärztliche Be-

fassung mit der versicherten Person in den Hintergrund rückt (vgl. Urteile 

des BGer 9C_661/2019 vom 26. Mai 2020 E. 4.1; 9C_524/2017 vom 

21. März 2018 E. 5.1; 9C_28/2015 vom 8. Juni 2015 E. 3.2; je m.H.). Die 

Aufgabe der versicherungsinternen Fachpersonen besteht insbesondere 

darin, aus medizinischer Sicht – gewissermassen als Hilfestellung für die 

medizinischen Laien in Verwaltung und Gerichten, welche in der Folge über 

den Leistungsanspruch zu entscheiden haben – den medizinischen 
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Sachverhalt zusammenzufassen und versicherungsmedizinisch zu würdi-

gen (vgl. SVR 2009 IV Nr. 50 [Urteil 8C_756/2008] E. 4.4 m.H.; Urteil des 

BGer 9C_692/2014 vom 22. Januar 2015 E. 3.3). Sie haben die vorhande-

nen Befunde aus medizinischer Sicht zu würdigen, wozu namentlich auch 

gehört, bei widersprüchlichen medizinischen Akten eine Wertung vorzu-

nehmen und zu beurteilen, ob auf die eine oder die andere Ansicht abzu-

stellen oder aber eine zusätzliche Untersuchung vorzunehmen ist 

(BGE 142 V 58 E. 5.1). Enthalten die Akten für die streitigen Belange keine 

beweistauglichen Unterlagen, kann die Stellungnahme einer versiche-

rungsinternen Fachperson in der Regel keine abschliessende Beurtei-

lungsgrundlage bilden, sondern nur zu weitergehenden Abklärungen An-

lass geben (vgl. Urteil des BGer 9C_58/2011 vom 25. März 2011 E. 3.3). 

4.4 Das Wesen des für psychische Leiden massgebenden strukturierten 

Beweisverfahrens besteht darin, das tatsächlich erreichbare Leistungsver-

mögen anhand eines Kataloges von (Standard-) Indikatoren, unterteilt in 

die Kategorien "funktioneller Schweregrad" (mit den Komplexen Gesund-

heitsschädigung [Ausprägung der diagnoserelevanten Befunde, Behand-

lungs- und Eingliederungserfolg oder -resistenz, Komorbiditäten], Persön-

lichkeit und sozialer Kontext) und "Konsistenz" (gleichmässige Einschrän-

kung des Aktivitätenniveaus in allen vergleichbaren Lebensbereichen, be-

handlungs- und eingliederungsanamnestisch ausgewiesener Leidens-

druck; BGE 141 V 281 E. 4.1.3) einzuschätzen, dies unter Berücksichti-

gung sowohl leistungshindernder äusserer Belastungsfaktoren als auch 

von Kompensationspotentialen (Ressourcen; BGE 141 V 281 E. 3.6; Urteil 

9C_557/2023 vom 18. Dezember 2023 E. 2.2). Recht und Medizin wirken 

im Rahmen des strukturierten Beweisverfahrens zusammen mit dem Ziel, 

eine rechtserhebliche Arbeitsunfähigkeit zu bejahen oder zu verneinen 

(BGE 141 V 281 E. 5.2.1 und E. 5.2.3). Dabei ist es Aufgabe der Rechts-

anwendung zu prüfen, ob und in welchem Umfang die ärztlichen Feststel-

lungen anhand der rechtserheblichen Indikatoren auf eine Arbeitsunfähig-

keit schliessen lassen (BGE 143 V 418 E. 6; 145 V 361 E. 3.2.2). Eine 

eigentliche juristische Parallelprüfung ist zwar unzulässig. Die rechtsan-

wendenden Behörden können jedoch aus triftigen Gründen von den Anga-

ben der medizinischen Fachpersonen abweichen. Solche liegen vor, wenn 

die medizinisch-psychiatrische Annahme einer Arbeitsunfähigkeit unter 

dem entscheidenden Gesichtswinkel von Konsistenz und materieller Be-

weislast der versicherten Person zu wenig gesichert ist und insofern nicht 

überzeugt (BGE 145 V 361 E. 4.3). Die bundesgerichtliche Rechtspre-

chung betont insbesondere bei psychischen Leiden, dass eine den Anfor-

derungen des strukturierten Beweisverfahrens genügende medizinische 
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Grundlage sich zur Ausprägung der funktionellen Leistungseinbussen äus-

sern muss (BGE 148 V 49 E. 6.2.2; Urteil 8C_520/2024 vom 27. März 2025 

E. 3 mit Hinweisen). Depressive Störungen leicht- bis mittelgradiger Natur 

können auch eine rentenbegründende Invalidität bewirken; demzufolge ist 

es sach- und systemgerecht, solche Leiden ebenfalls einem strukturierten 

Beweisverfahren nach BGE 141 V 281 zu unterziehen (BGE 143 V 409).    

5.  

5.1 Der angefochtene Entscheid der Vorinstanz basiert auf einem psychi-

atrischen Gutachten von Dr. med. G._______, Facharzt FMH für Psychiat-

rie und Psychotherapie, vom 17. Juni 2021 (SVA-B._______-act. 201/2-

20), der den Beschwerdeführer am 14. Mai 2021 persönlich untersucht hat 

und auf einem Nachtrag vom 18. Juni 2021 (SVA-B._______-act. 202/2) 

sowie auf den beiden Stellungnahmen des RAD-Arztes Dr. med. 

E._______, Facharzt Allg. Medizin, Facharzt für Frauenheilkunde und Ge-

burtshilfe, zertifizierter medizinischer Gutachter H._______, vom 15. Sep-

tember 2021 (SVG-AG-act. 220) und vom 24. Oktober 2022 (SVA-

B._______-act. 241). 

5.1.1 Der psychiatrische Gutachter schliesst in seinem Fachgutachten vom 

17. Juni 2021 (SVA-B._______-act. 201) auf eine Arbeitsunfähigkeit von 

25 % in der angestammten Tätigkeit und in einer leidensangepassten Tä-

tigkeit, seit dem Untersuchungszeitpunkt vom 14. Mai 2021, weil der Be-

schwerdeführer an einer rezidivierenden depressiven Störung leide, ge-

genwärtig als leichte bis mittelgradige Episode (ICD-10 F33.00/F33.10). 

Daneben leide der Beschwerdeführer aktuell an einer undifferenzierten So-

matisierungsstörung (ICD-10 F45.1) und weise akzentuierte, narzisstische, 

zwanghafte (anankastische) und querulatorische (paranoide) Persönlich-

keitszüge auf (ICD-10 Z73.1), die jedoch nicht derart ausgeprägt seien, 

dass ihnen krankheitswert zukomme; eine Achse-II-Diagnose einer Per-

sönlichkeitsstörung könne nicht gestellt werden. Vielmehr hätten die soma-

tischen Leiden und die Persönlichkeitszüge keinen Einfluss auf die Arbeits-

fähigkeit. Aus den Ausführungen des psychiatrischen Gutachters ergibt 

sich weiter, dass er Beschwerden wie depressive Verstimmungen mit ver-

minderter Freude, Schlafstörungen, erhöhte Ermüdbarkeit, leichte Kon-

zentrationsstörungen, vermindertem Selbstwert mit Insuffizienzgedanken 

und negativen Zukunftsperspektiven, einer depressiven Störung zurechnet 

und hinsichtlich der somatischen Beschwerden wie Schmerzen im Bewe-

gungsapparat, Durchfall, Schwitzen und Tinnitus von einer psychischen 

Überlagerung ausgeht. Aus psychiatrischer Sicht könne nicht begründet 

werden, warum dem Exploranden eine Tätigkeit, mit der er sich identifiziere 
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und die seinen Fähigkeiten und Einschränkungen entspreche, nicht mehr 

möglich sein solle, wenn er dabei vermehrt Pausen mache. Eine vorüber-

gehende sogenannte punktuelle Arbeitsunfähigkeit sei im Verlauf zwar 

nachvollziehbar, in der Versicherungsmedizin müsse aber die Arbeitsfähig-

keit längerfristig, gemittelt über den Verlauf als sogenannt anhaltende Ar-

beitsfähigkeit und unter Ausnutzung aller möglichen Optionen eingeschätzt 

werden. Die Arbeitsfähigkeit des Beschwerdeführers sei zwar anhaltend 

eingeschränkt, eine höhergradige Arbeitsunfähigkeit könne aber nicht be-

gründet werden. 

5.1.2 Im Nachgang zum Gutachten vom 17. Juni 2021 und zum Vorbe-

scheid vom 30. Juni 2021 reichte der Beschwerdeführer weitere ärztliche 

Berichte (SVA-B._______-act. 205/1-41 [Dokumente vom 16. Dezember 

2002 bis 28. Mai 2021], 215/1-7 [Dokumente vom 13. Juli 2021 bis 19. Au-

gust 2021], 225/1-3 [Bericht vom 2. November 2021], 233/1-14 [Doku-

mente vom 4. November 2021 bis 1. Februar 2022]) und Arbeitsunfähig-

keitszeugnisse (SVA-B._______-act. 212, 221, 227, 228) ein. Daneben 

holte auch die SVA-B._______ medizinische Unterlagen ein (SVA-

B._______-act. 224/1-20, [Dokumente vom 28. Februar 2018 bis 9. Juni 

2021], 226/1-93 [Dokumente von 23. September 2002 bis 2. November 

2021]). 

5.1.3 Der RAD-Arzt Dr. med. E._______ hat in seinen Stellungnahmen 

vom 15. September 2021 (SVA-B._______-act. 220) ausgeführt, das psy-

chiatrische Gutachten vom 17. Juni 2021 (SVA-B._______-act. 201) ent-

spreche den gestellten Anforderungen. Es sei umfassend und in sich 

schlüssig, beruhe auf allseitigen Untersuchungen; die beklagten Be-

schwerden würden berücksichtigt. Es sei in Kenntnis aller Vorakten erstellt 

worden, abweichende Beurteilungen würden diskutiert. Die Darlegung der 

medizinischen Zusammenhänge und die Beurteilung der medizinischen Si-

tuation seien einleuchtend, die Schlussfolgerungen durch den Begutachter 

seien nachvollziehbar begründet. Demgegenüber halte der behandelnde 

Assistenzarzt, Prakt. med. I._______, Zentrum J._______, in seinem ärzt-

lichen Bericht vom 19. August 2021 (SVA-B._______- 

act. 215/4-5) fest, dass aufgrund der gestellten Diagnosen sowie den vor-

handenen körperlichen Beschwerden lediglich eine Arbeitsfähigkeit von 

30 % zumutbar sei. Die vom behandelnden Arzt, erwähnte Diagnose einer 

rezidivierenden depressiven Episode mittleren Grades werde von diesem 

zudem nicht näher begründet, ebensowenig wie die zusätzlich diagnosti-

zierten Persönlichkeitsstörungen (vermindernd-selbstunsichere Persön-

lichkeitsstörung [F60.6], zwanghafte Persönlichkeitsstörung [F.60.5], 
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paranoide Persönlichkeitsstörung [F60.0], schizoide Persönlichkeitsstö-

rung [F60.1], kombinierte Persönlichkeitsstörung [F61.0]) und die damit be-

gründete Arbeitsunfähigkeit von 70 %. Dieser Bericht vermöge das Gut-

achten daher nicht zu entkräften.  

5.1.4 In der Stellungnahme vom 24. Oktober 2022 (SVA-B._______-act. 

241) hält der RAD-Arzt Dr. med. E._______ zusammengefasst fest, die 

vom Beschwerdeführer mittels diverser ärztlicher Berichte (Scan vom 

5. April 2022: von der Praxis J._______ eingereichte medizinische Berichte 

[SVA-B._______-act. 233], Scan vom 15. November 2021: Berichte vom 

23. Oktober 2002 bis 2. November 2021 [SVA-B._______-act. 205], Scan 

vom 8. November 2021: Bericht vom 2. November 2021 [SVA-B._______-

act. 225) und Scan vom 1. November 2021: Berichte vom 27. August 2020 

bis 9. Juni 2021 [SVA-B._______-act. 224]) geltend gemachten somati-

schen Beschwerden seien entweder im Gutachten vom 17. Juni 2021 be-

rücksichtigt worden oder therapierbar, weshalb hieraus keine dauerhafte 

Arbeitsunfähigkeit resultiere. Dr. med. E._______ verweist hierzu insbe-

sondere auf seine frühere Stellungnahme vom 10. November 2022 (recte: 

2020; vgl. SVA-B._______-act. 171), worin er ausgehend von den damali-

gen somatischen Diagnosen (Status nach [St.n.] unfallbedingter, sympto-

matischer medialer Meniskusläsion am Knie links; Tinnitus; St.n. Abszess 

sakral, Exzision am 1. März 2018; St.n. gut differenziertem Adenokarzinom 

des Zökums, pTI G1; St.n. laparoskopisch assistierter Ileozökalresektion 

mit Seit-zu-Seit-Randanastomose; St.n. Gluteal-Abszesses am 26. Feb-

ruar 2018; St.n. Granularzelltumor im Oesophagus 2019; persistierendem 

Nikotinabusus und St.n Schulteroperation links nach mehrfach Luxation 

1987; St. n. Bandscheibenoperation im Dezember 2002) lediglich kurzfris-

tige Einschränkungen (wenige Wochen) in der Arbeitsfähigkeit bejahte. 

Hinsichtlich der neuen somatischen Diagnosen, mithin der unklaren Hüft-

Oberschenkel-Knie-schmerzen links (DD muskulär, artikulär, vertebrogen 

bedingt); einer chronischen, atraumatischen Bursitis olecrani rechts; einem 

myofascialen Syndrom im Schultergürtel; einer chronischen Schmerzstö-

rung nach Bandscheibenvorfall; einem Spreiz- und Senkfuss beurteilt der 

RAD-Arzt die Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit in der Stellungnahme 

vom 24. Oktober 2022 als nicht anhaltend und hält weitere Abklärungen für 

nicht notwendig. 

5.2 Mit dem in der Beschwerde vom 11. Januar 2023 (BVGer-act. 1 S. 1) 

erhobenen Einwand, wonach die von ihm monierte fehlende RAD-Stellung-

nahme zum psychiatrischen Gutachten zwar zwischenzeitlich nachgeholt 

worden sei, es sich beim Stellungnehmenden RAD-Arzt jedoch um einen 
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Gynäkologen handle, stellt der Beschwerdeführer die Frage nach der fach-

lichen Zuständigkeit des RAD-Arztes zur Beurteilung einer psychiatrischen 

Erkrankung und damit nach dem Beweiswert der RAD-Stellungnahme vom 

15. September 2021 (SVA-B._______-act. 220). Der Beschwerdeführer 

hat in formeller Hinsicht auch gerügt, dass die psychiatrische Begutachtung 

nur zwei Stunden gedauert hat und schon aus diesem Grund zu beanstan-

den sei.  

Auf die zwei obgenannten Rügen braucht nicht weiter eingegangen zu wer-

den, muss doch die Beschwerde aus den nachfolgenden Gründen in dem 

Sinne gutheissen werden, dass der angefochtene Entscheid vom 29. De-

zember 2022 aufgehoben und die Sache zur weiteren Abklärung im Sinne 

der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen wird, da der Sachver-

halt von der Vorinstanz nicht richtig und vollständig festgestellt wurde (vgl. 

dazu nachfolgend).  

5.3 Nachfolgend ist darzulegen, weshalb der Sachverhalt von der Vo-

rinstanz unrichtig und unvollständig festgestellt wurde und die vorinstanzli-

che Würdigung des Beweismaterials in Bezug auf den massgeblichen Zeit-

raum (12. Juli 2019/29. Dezember 2022) inkonsistent ist und nicht über-

zeugt.  

5.3.1 Der Gutachter äussert sich in seinem Gutachten vom 17. Juni 2021 

(SVA-B._______-act. 201) zu den diagnoserelevanten psychischen Befun-

den und deren Ausprägung und Schwere und schliesst daraus auf ver-

schiedene psychische Diagnosen nach ICD-10 mit und ohne Einfluss auf 

die Arbeitsfähigkeit und einer Arbeitsfähigkeit von 75% in der bisherigen 

und auch in einer angepassten Tätigkeit. Der Nachtrag des psychiatrischen 

Gutachters vom 18. Juni 2021 (SVA-B._______-act. 202) bezieht sich nur 

auf das nach den Feststellungen des Arztes nicht mehr eruierbare Verhal-

ten des Beschwerdeführers bei der Festlegung des Untersuchungstermins 

und erweist sich daher für die vorliegende Beurteilung der Arbeitsunfähig-

keit als irrelevant. 

5.3.2 Der psychiatrische Gutachter schliesst in seinem Gutachten vom 

17. Juni 2021 (SVA-B._______-act. 201) eine punktuelle höhergradige Ar-

beitsunfähigkeit im Verlauf, mithin in der retrospektiven Betrachtung nicht 

aus. Soweit er damit im Umkehrschluss eine längere oder dauerhafte Ar-

beitsunfähigkeit von mehr als 25 % als nicht gegeben erachten wollte, kann 

ihm jedoch nicht gefolgt werden. Zum einen fehlt es hierzu an einer nähe-

ren Begründung. Zum anderen wurde er im Gutachtensauftrag respektive 
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in den Standardfragen (SVA-B._______-act. 194/6) explizit nach dem zeit-

lichen Verlauf der Entwicklung der Arbeitsunfähigkeit gefragt. Damit kann 

mit Bezug auf die retrospektive Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit nicht auf 

das Gutachten abgestellt werden, zumal auch für die Vergangenheit medi-

zinische Stellungnahmen aktenkundig sind. 

5.3.3 Der RAD-Arzt K._______, Facharzt Psychiatrie und Psychotherapie 

(D), nahm am 14. November 2019 (SVA-B._______-act. 113) eine Erstbe-

urteilung vor. Ausgehend von der Diagnose einer mittelgradigen depressi-

ven Episode mit somatischem Symptom (ICD-10 F32.11) und unter Hin-

weis auf die beiden Arztberichte von Prakt. med. I._______, Zentrum 

J._______, schloss er auf eine Arbeitsunfähigkeit in der angestammten Tä-

tigkeit von 100% und empfahl ein Belastbarkeitstraining und anschliessend 

ein Aufbautraining, womit die Arbeitsfähigkeit wieder auf 100% gesteigert 

werden könne.   

Aktenkundig ist sodann der Austrittsbericht der Klinik L._______ vom 

3. März 2020 (SVA-B._______-act. 154), wonach der klinische Aufenthalt 

des Beschwerdeführers nach einem Tag in Behandlung auf sein Drängen 

abgebrochen worden sei. Darin sind folgende Diagnosen aufgeführt: re-

zidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradig bis schwere 

Episode mit somatischem Syndrom (ICD-10 F33.1), Hinweise für narziss-

tische und zwanghaft-perfektionistische Persönlichkeitszüge und Tendenz 

zu Selbstschädigung durch fehlende Selbstlimitierung (ICD-10 Z73.0), 

chronische Schmerzstörung nach Bandscheibenvorfall (ICD-10 F45.41, 

psychosoziale Belastung durch familiäre und arbeitsbezogenen Probleme, 

Speiseröhrenkrebs (OP Februar 2019, Darm-OP [2018] mit Teilentfernung 

von Dünn- und Dickdarm). Weiter liegen ein Kurzaustrittsbericht des 

M._______ (Tagesklinik) vom 27. August 2020 (SVA-B._______-act. 

157/2) und ein ausführlicher Austrittsbericht derselben Institution vom 

1. September 2020 (SVA-B._______-act. 159) im Recht. Daraus ergibt 

sich, dass nach einer 2,5-wöchigen Behandlungsdauer ein vorzeitiger Aus-

tritt im gegenseitigen Einverständnis erfolgt ist, da eine Verschlechterung 

der Symptomatik eingetreten ist. Das Institut diagnostizierte eine rezidivie-

rende, depressive Störung mittelgradiger Ausprägung (ICD-10 F33.1). Die 

Verdachtsdiagnose einer anankastischen Persönlichkeitsstörung habe je-

doch nicht beurteilt werden können. 

Ebenso sind Arbeitsunfähigkeitszeugnisse von Prakt. med. I._______ ak-

tenkundig zuhanden der N._______ (Taggeldversicherung), die eine 

100%ige Arbeitsunfähigkeit vom 19. Dezember 2019 bis 31. Januar 2020 
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(SVA-B._______-act. 165.2/1) und vom 19. Februar 2020 bis zum 27. Ok-

tober 2020 (SVA-B._______-act. 166/2) feststellen. Auch aus diesen Grün-

den kann dem Gutachter nicht gefolgt werden, wenn er eine längere Ar-

beitsunfähigkeit im Verlauf verneint. 

5.3.4 Der Gutachter schliesst des Weiteren auf eine psychische Überlage-

rung der somatischen Beschwerden. In diesem Zusammenhang hält das 

Bundesverwaltungsgericht fest, dass der Beschwerdeführer zumindest 

während einer gewissen Zeit nachweislich unter ernsthaften, somatischen 

Krankheiten litt (vgl. hierzu Sachverhalt A.d; SVA-B._______-act. 139, 

159/2, 154, 159/3). Unter diesen Umständen vermag ein monodisziplinä-

res-psychiatrisches Gutachten der vorliegend zu beurteilende Sachlage 

nicht hinreichend zu genügen. Es sind denn auch diverse Arbeitsunfähig-

keitszeugnisse seit dem 28. Januar 2019 und später aktenkundig (vgl. 

SVA-B._______-act. 126, 140, 147/2, 157/3, 165.2./1-12, 166/2). Daran 

vermag auch der RAD-Arzt-Bericht vom 24. Oktober 2022 nichts zu än-

dern, u.a. weil Dr. E._______ weder Spezialist in Rheumatologie/Orthopä-

die oder Neurologie ist noch den Beschwerdeführer persönlich untersucht 

hat (vgl. nachfolgend E. 5.3.5).    

5.3.5 Hinsichtlich der seit der gutachterlichen Beurteilung (vom 14. Mai 

2021) geltend gemachten somatischen Beschwerden und Diagnosen ist 

Folgendes festzuhalten: Ein Abgleich der in der RAD-Stellungnahme vom 

24. Oktober 2022 (SVA-B._______-act. 241) aufgeführten Diagnosen und 

Daten der erwähnten Arztberichte beziehungsweise dem RAD-Bericht vom 

10. November 2022 (recte: 2020) mit den aktenkundigen (teilweise mehr-

fach vorhandenen) Arztberichten zeigt, dass dem RAD-Arzt sämtliche seit 

der Begutachtung eingegangene ärztlichen Berichte vorgelegt wurden. In-

dessen hat der RAD-Arzt nicht explizit zum Bericht der Dermatologin vom 

9. Dezember 2021 (Termin für Tumorexzision lumbal rechts am 29. De-

zember 2021; SVA-B._______-act. 233/7), dem Bericht des Dermatologen 

vom 29. Dezember 2021 (Epidermoidzyste; SVA-B._______-act. 233/6), 

dem Bericht der Urologin vom 25. Januar 2022 (Prostatadrüse; SVA-

B._______-act. 233/5 und 233/8), dem Bericht des Handchirurgen vom 

26. Januar 2022 (beidseitiges Karpaltunnelsyndrom, SVA-B._______- 

act. 233/4), und dem Bericht des Neurologen vom 1. Februar 2022 (beid-

seitiges Karpaltunnelsyndrom, SVA-B._______-act. 233/2-3) Stellung ge-

nommen. Auch ergeben sich aus den Akten weitere Hinweise auf Erkran-

kungen in neurologischer (insbesondere mit leichtgradiger Kompression 

der Nervenwurzel L5 rezessal links bzw. ossär eher enges Neuroforamen 

auf Höhe LWK5/SWK1 beidseits mit tangieren der Nervenwurzel L5 
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foraminal beidseits), orthopädischer (Facettengelenkarthrose LWK3/4, 

LWK4/5 und LWK5/SWK1) und rheumatologischer Hinsicht (chronische 

Schmerzerkrankung mit somatischen und psychischen Faktoren F45.41 

[SVA-B._______-act. 205 S. 22 bis 26 {O._______ und Klinik P._______}]). 

Es ist noch darauf hinzuweisen, dass gemäss Rechtsprechung des Bun-

desgerichts bei Gesundheitsschäden im Bereich der Orthopädie (hier Fa-

cettengelenkarthrose) eine Diagnose des Funktionsausfalls (Funktionsdi-

agnose (EFRL-Test, vgl. Urteil des BGer 9C_451/2018 vom 6. November 

2018 E. 6.2.2), d.h. eine qualitative und quantitative Analyse der Funktions-

störung des Bewegungsapparats und seiner Folgen für die versicherte Per-

son von zentraler Bedeutung ist. So sind etwa bei den Bewegungsprüfun-

gen nicht die Winkelgrade ausschlaggebend, sondern die Brauchbarkeit 

eines Gelenks, die praktische Leistungsfähigkeit bzw. die Behinderung im 

täglichen Leben. Diese sind deshalb bei der Bewegungsprüfung der ein-

zelnen Gelenke zusätzlich anzugeben. Bei Gesundheitsschäden an der 

Wirbelsäule stellt zudem die klinische Untersuchung (Inspektion) die wich-

tigste und feinste Prüfung dar. Auf Grund der engen Verknüpfung der Funk-

tion der Hüften mit der Wirbelsäule ist ferner auch die Prüfung der Hüftbe-

weglichkeit integrierender Bestandteil der Rückenuntersuchung. Zusam-

mengefasst drängen sich schon insoweit weitere Abklärungen auf (polydis-

ziplinäres Gutachten [vgl. E. 6 dieses Urteils), die in Anbetracht des kom-

plexen Krankheitsbildes des Beschwerdeführers unabdingbar sind.  

5.3.6 Was das psychiatrische Gutachten mit Wirkung ab dem Zeitpunkt der 

Untersuchung vom 14. Mai 2021 anbelangt, so ist Folgendes festzuhalten: 

5.3.6.1 Es ist in Erinnerung zu rufen und gilt gemäss Rechtsprechung des 

Bundesgerichts als Leitschnur, dass die ärztliche Beurteilung – von der Na-

tur der Sache her unausweichlich – Ermessenzüge aufweist, die auch den 

Rechtsanwender begrenzen. Demnach besteht zum einen das rechtspre-

chungsgemässe Verbot der juristischer Parallelprüfung einer von den Gut-

achtern festgestellten Arbeitsunfähigkeit. Zum anderen umschreibt BGE 

141 V 281 die Befugnis, im Rahmen der (freien) Überprüfung durch den 

Rechtsanwender von der ärztlichen Folgenabschätzung abzuweichen. 

Diese beiden Argumentationslinien sind wie folgt abzugrenzen: In allen Fäl-

len ist durch den Versicherungsträger und im Beschwerdefall durch das 

Gericht zu prüfen, ob und inwieweit die ärztlichen Experten ihre Arbeitsun-

fähigkeitsschätzung unter Beachtung der massgebenden Indikatoren (Be-

weisthemen) hinreichend und nachvollziehbar begründet haben. Dazu ist 

erforderlich, dass die Sachverständigen den Bogen schlagen zum voraus-

gehenden medizinisch-psychiatrischen Gutachtensteil (mit Aktenauszug, 
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Anamnese, Befunden, Diagnosen usw.), d.h. sie haben im Einzelnen Be-

zug zu nehmen auf die in ihre Kompetenz fallenden erhobenen medizi-

nisch-psychiatrischen Ergebnisse fachgerechter klinischer Prüfung und 

Exploration. Ärztlicherseits ist also substanziiert darzulegen, aus welchen 

medizinisch-psychiatrischen Gründen die erhobenen Befunde das funktio-

nelle Leistungsvermögen und die psychischen Ressourcen in qualitativer, 

quantitativer und zeitlicher Hinsicht beeinflussen (BGE 143 V 418 E. 6). Am 

Beispiel rezidivierender depressiver Entwicklungen leichten bis mittleren 

Grades veranschaulicht, die in der IV-rechtlichen Invaliditätsprüfung sehr 

oft – und auch in concreto – im Vordergrund stehen, bedeutet dies: Es ge-

nügt nicht, dass der medizinisch-psychiatrische Sachverständige vom di-

agnostizierten depressiven Geschehen direkt auf eine Arbeits(un)fähigkeit, 

welchen Grades auch immer, schliesst; vielmehr hat er darzutun, dass, in-

wiefern und inwieweit wegen der von ihm erhobenen Befunde (z. B. Trau-

rigkeit, Hoffnungslosigkeit, Antriebsschwäche, Müdigkeit, Konzentrations- 

und Aufmerksamkeitsstörungen, verminderte Anpassungsfähigkeit usw.) 

die beruflich-erwerbliche Arbeitsfähigkeit tangiert ist, und zwar – zu Ver-

gleichs-, Plausibilisierungs- und Kontrollzwecken – unter Miteinbezug der 

sonstigen persönlichen, familiären und sozialen Aktivitäten der rentenan-

sprechenden Person. Kommen die Experten dieser Aufgabe unter Berück-

sichtigung der durch BGE 141 V 281 normierten Beweisthemen überzeu-

gend nach, wird die medizinisch-psychiatrische Folgenabschätzung auch 

aus der juristischen Sicht des Rechtsanwenders – Durchführungsstelle 

oder Gericht – Bestand haben. Andernfalls liegt ein triftiger Grund vor, der 

rechtlich ein Abweichen davon gebietet (BGE 145 V 361 E. 4.3 m.H.). Im 

konkreten Fall, und entgegen der Meinung der Vorinstanz, erfüllt das psy-

chiatrische Gutachten vom 17. Juni 2021 die Anforderung an ein traktier-

tes, normatives Prüfungsraster gemäss BGE 141 V 281 nicht bzw. nur teil-

weise. Somit kommt ihm keine volle Beweiskraft zu. Einerseits fällt die Aus-

einandersetzung des Gutachters mit den abweichenden Beurteilungen des 

behandelnden Arztes (SVG-AG-act. 201 S. 14 ff.) eher rudimentär aus und 

genügt den Anforderungen an eine hinreichende gutachterliche Beurtei-

lung im hier zu beurteilenden Fall nicht. Andererseits fällt auch der im kon-

kreten Fall sehr wichtige Punkt 7.4 des psychiatrischen Gutachtens betref-

fend Fähigkeiten, Ressourcen und Belastungen relativ rudimentär aus. Zu-

sätzlich ist das psychiatrische Gutachten in diesem Zusammenhang auch 

noch von der Überwindbarkeitsvermutung geprägt, die mit BGE 141 V 281 

aufgegeben wurde, wird doch aufgrund der soliden Berufsbildung und Be-

rufserfahrung explizit die Überwindbarkeit dysfunktionaler Bewältigung- 

und Verhaltensmuster vermutet. 
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5.4 Aus den vorstehenden Ausführungen ergibt sich insgesamt, dass die 

Vorinstanz den Sachverhalt unvollständig abgeklärt hat. 

6.  

6.1 Da die angefochtene Verfügung gestützt auf eine unvollständige Sach-

verhaltsabklärung ergangen ist, ist die Sache in Anwendung von Art. 61 

Abs. 1 VwVG zur Vornahme der notwendigen erwerblichen und medizini-

schen Abklärungen und hernach neuem Entscheid an die Vorinstanz zu-

rückzuweisen. Diese Rückweisung an die Vorinstanz erfolgt in Überein-

stimmung mit der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, gemäss welcher 

eine Rückweisung an die IV-Stelle insbesondere im Falle einer notwendi-

gen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage möglich ist (BGE 

137 V 210 E. 4.4.1.4). Überdies hat die Sachverhaltsabklärung in erster 

Linie auf der Stufe des Administrativverfahrens zu erfolgen (vgl. Art. 43 

Abs. 1 ATSG; BGE 137 V 210 E. 4.2), womit auch der doppelte Instanzen-

zug gewahrt wird (vgl. Urteil des BVGer C-1882/2017 vom 3. April 2018 

E. 6.1). 

6.2 Die polydisziplinäre Begutachtung hat die medizinischen Disziplinen 

Psychiatrie und Psychotherapie, Orthopädie/Rheumatologie Neurologie 

und Innere Medizin zu beinhalten, wobei allenfalls weitere Disziplinen – 

bspw. Neurochirurgie – durch die Experten oder Expertinnen zu bestim-

men sein werden (vgl. hierzu BGE 139 V 349 E. 3.3), wobei die Begutach-

tung durch mit der Sache nicht vorbefasste Facharztpersonen mit hinrei-

chender Expertise durchzuführen ist. Aus diesem Grund ist ein von der Vo-

rinstanz anzuordnendes polydisziplinäres Gutachten einzuholen. 

6.3 Die polydisziplinäre Begutachtung hat grundsätzlich in der Schweiz zu 

erfolgen, da die Abklärungsstelle mit den Grundsätzen der schweizeri-

schen Versicherungsmedizin vertraut sein muss und zurzeit keine Gründe 

ersichtlich sind, die eine Begutachtung in der Schweiz als unverhältnismäs-

sig erscheinen liessen. Die Vorinstanz wird zu prüfen haben, ob aufgrund 

der konkreten medizinischen Situation des Beschwerdeführers Begleit-

massnahmen für die An- und Rückreise sowie den Aufenthalt in der 

Schweiz erforderlich sind (vgl. Urteile des BVGer C-1615/2016 vom 

21. November 2016 E. 4.6.1; C-2152/2013 vom 5. Dezember 2013). Im 

Weiteren ist die Gutachterstelle nach dem Zufallsprinzip gemäss Zuwei-

sungssystem «SuisseMED@P» zu ermitteln (Art. 72bis Abs. 2 IVV) und dem 

Beschwerdeführer sind die ihm gesetzlich zustehenden Mitwirkungsrechte 

einzuräumen (vgl. Art. 44 ATSG).  
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7.  

Im Ergebnis ist die Beschwerde dahingehend gutzuheissen, dass die Ver-

fügung vom 29. Dezember 2022 aufzuheben und die Sache an die Vo-

rinstanz zurückzuweisen ist, damit diese nach erfolgter Abklärung im Sinne 

der Erwägungen über den Anspruch des Beschwerdeführers auf Leistun-

gen der schweizerischen Invalidenversicherung neu verfüge. 

8.  

8.1 Das Beschwerdeverfahren ist kostenpflichtig (Art. 69 Abs. 1bis i.V.m.  

Art. 69 Abs. 2 IVG), wobei grundsätzlich die unterliegende Partei die Ver-

fahrenskosten tragen muss. Da eine Rückweisung praxisgemäss als Ob-

siegen der beschwerdeführenden Partei gilt (BGE 141 V 281 E. 11.1; 132 

V 215 E. 6), sind dem Beschwerdeführer im vorliegenden Fall keine Kosten 

aufzuerlegen. Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 800.- ist nach Eintritt 

der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückzuerstatten. Der Vorinstanz 

sind ebenfalls keine Verfahrenskosten aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 2 VwVG). 

8.2 Der anwaltlich vertretene Beschwerdeführer hat Anspruch auf eine Par-

teientschädigung zu Lasten der Vorinstanz (Art. 64 Abs. 1 und 2 VwVG 

i.V.m. Art. 7 ff. des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und 

Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, 

SR 173.320.2]). Allerdings hat der Beschwerdeführer die Beschwerde 

selbst erstellt – auch wenn mit Hilfe unbekannter Dritter – und nicht geltend 

gemacht, dass ihm dafür notwendige und verhältnismässig hohe Kosten 

entstanden sind. Er hat auch keine Kostennote eingereicht, und die Ent-

schädigung ist somit aufgrund der Akten festzusetzen (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 

VGKE) unter Berücksichtigung dessen, dass der Anwalt des Beschwerde-

führers – ab Datum der Mandatsübernahme am 10. Mai 2023 – nur wenige 

kurze Eingaben betreffend das (danach vom BVGer abgewiesene) Gesuch 

um unentgeltliche Rechtspflege eingereicht hat. In Anbetracht der gesam-

ten Umstände rechtfertigt es sich, die Parteientschädigung auf Fr. 1’000.– 

(inkl. Auslagen, ohne Mehrwertsteuer [vgl. z.B. Urteil C-5023/2018 vom 

13. Juli 2020 E. 8.2 m.H.]) festzusetzen.  

 

 

(Das Dispositiv befindet sich auf der nächsten Seite.) 
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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 

1.  

Die Beschwerde wird in dem Sinne gutgeheissen, dass der angefochtene 

Entscheid vom 29. Dezember 2022 aufgehoben und die Sache zur weite-

ren Abklärung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewie-

sen wird. 

2.  

Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der von dem Beschwerdefüh-

rer geleistete Kostenvorschuss von Fr. 800.- wird nach Eintritt der Rechts-

kraft des vorliegenden Entscheids zurückerstattet. 

3.  

Dem Beschwerdeführer wird eine Parteientschädigung von Fr.  1'000.- zu-

lasten der Vorinstanz zugesprochen. 

4.  

Dieses Urteil geht an den Beschwerdeführer, die Vorinstanz und das Bun-

desamt für Sozialversicherungen. 

 

(Die Rechtsmittelbelehrung befindet sich auf der nächsten Seite.) 

 

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin: 

  

Vito Valenti Monique Schnell Luchsinger 
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Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-

desgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-

rechtlichen Angelegenheiten geführt werden, sofern die Voraussetzungen 

gemäss Art. 82 ff., 90 ff. und 100 BGG gegeben sind. Die Frist ist gewahrt, 

wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundes-

gericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder 

einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung 

übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer 

Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit An-

gabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene 

Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende 

Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG). 

 

Versand: 


